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Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 01.07.2026 
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Kurzübersicht 

zum beiliegenden Beschluss 

 

Anlass Bildung des Ältestenrats.  

Bestellung der Mitglieder für die neue  

Amtsperiode 

 

Inhalt Bestellung der Mitglieder des Ältestenrats sowie deren Stellver-

treter*innen 

 

Gesamtkosten / 
Gesamterlöse 
 

Es fallen keine Kosten/Erlöse an. 

Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein 
 

Entscheidungs-
vorschlag 
 

Benennung der von den Fraktionen für den Ältestenrat 

vorgeschlagenen Stadtratsmitglieder und deren 

Stellvertretungen 

 

Gesucht werden kann 
im RIS auch unter 
 

Ältestenrat, Bestellung Mitglieder 

Ortsangabe -/- 

 

 





Telefon: 089 233-92530  Direktorium 

Verwaltungsabteilung 

   

Bestellung der Mitglieder des Ältestenrats 

       

  
 
Sitzungsvorlage Nr. 26-32 / V 00037 

 
 

1 Anlage 
 

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 01.07.2026 
Öffentliche Sitzung 
 

 
 

I.  Vortrag des Referenten 
 
 
Gemäß § 13 Abs. 1 und 2 der Geschäftsordnung für den Stadtrat (GeschO) ist ein Ältestenrat 
zu bilden. 
 
Der Ältestenrat besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden, den beiden Bürgermeis-
terinnen sowie ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern, die von den im Stadtrat vertretenen Frak-
tionen (§ 17 Abs. 1 GeschO) oder nicht ausschusswirksamen Fraktionsgemeinschaften (§ 17 
Abs. 2 GeschO) benannt werden.  
 
Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 GeschO werden dabei neun Sitze für ehrenamtliche Stadtratsmit-
glieder nach dem Verfahren Hare/Niemeyer auf Grundlage des Stärkeverhältnisses der im 
Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergruppen entsprechend Art. 33 Abs. 1 S. 2 GO verteilt. 
Berechnungsgrundlage ist also das auch für die Berechnung der Ausschüsse relevante Stär-
keverhältnis. 
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion 21 Sitze (Berechnung ohne 1 Sitz Rosa Liste) 

CSU-Stadtratsfraktion      19 Sitze  

SPD-Stadtratsfraktion      15 Sitze 

Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat  5 Sitze 

AfD-Fraktion Stadtrat München   5 Sitze 

Volt Stadtratsfraktion      4 Sitze 

FDP FREIE WÄHLER  Stadtratsfraktion  3 Sitze (Berechnung ohne 2 Sitze FREIE  

WÄHLER) 

Fraktion ÖDP/BK/ML       2 Sitze (Berechnung ohne 2 Sitze BK und ML) 

FREIE WÄHLER       2 Sitze 

Rosa Liste         1 Sitz 

Bündnis Kultur        1 Sitz 

Die PARTEI im Rathaus     1 Sitz  

München Liste        1 Sitz  

 



Seite 2 
 

 

Die neun Ältestenratssitze im Sinne von § 13 Abs. 1 Satz 2 GeschO werden auf dieser Grund-
lage nach dem Verfahren Hare/Niemeyer wie folgt verteilt:  
 
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion  2 Sitze 
CSU-Stadtratsfraktion      2 Sitze 
SPD-Stadtratsfraktion      2 Sitze 
Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat 1 Sitz 
AfD-Fraktion Stadtrat München:    1 Sitz 
Volt Stadtratsfraktion:      1 Sitz 

 
Darüber hinaus erhalten gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 GeschO nicht ausschusswirksame Frakti-
onsgemeinschaften jeweils einen Sitz, soweit nicht bereits einer der in ihnen vertretenen Par-
teien oder Wählergruppen ein Sitz nach § 13 Abs. 1 Satz 2 GeschO zusteht. Hinzu kommt 
daher zu den vorstehenden neun Sitzen je ein Sitz für die beiden nicht ausschusswirksamen 
Fraktionsgemeinschaften „FDP FREIE WÄHLER Stadtratsfraktion“ sowie „Fraktion 
ÖDP/BK/ML“.  
 
Die von den Fraktionen oder nicht ausschusswirksamen Fraktionsgemeinschaften benannten 
Mitglieder können sich durch im Voraus bestellte Stellvertreter*innen vertreten lassen.  
 
Der Ältestenrat setzt sich im Ergebnis wie folgt zusammen: 
 
- dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden 
- der 2. Bürgermeisterin 
- der 3. Bürgermeisterin 
- Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion 2 Mitglieder 
- CSU-Stadtratsfraktion     2 Mitglieder 
- SPD-Stadtratsfraktion     2 Mitglieder 
- Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat 1 Mitglied 
- AfD-Fraktion Stadtrat München   1 Mitglied 
- Volt Stadtratsfraktion     1 Mitglied 

- FDP FREIE WÄHLER Stadtratsfraktion 1 Mitglied 
- Fraktion ÖDP/BK/ML     1 Mitglied 
 
Des Weiteren können als Stellvertreter*innen benannt werden: 
 

- Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion 2 Mitglieder 
- CSU-Stadtratsfraktion     2 Mitglieder 
- SPD-Stadtratsfraktion     2 Mitglieder 
- Die Linke Fraktion im Münchner Stadtrat 1 Mitglied 
- AfD-Fraktion Stadtrat München   1 Mitglied 
- Volt Stadtratsfraktion     1 Mitglied 
- FDP FREIE WÄHLER Stadtratsfraktion 1 Mitglied 
- Fraktion ÖDP/BK/ML     1 Mitglied 
 
Die Sitze werden durch Beschluss der Vollversammlung auf die von den Fraktionen oder nicht 
ausschusswirksamen Fraktionsgemeinschaften benannten Stadtratsmitglieder verteilt, § 13 
Abs. 2 Satz 2 GeschO. Die entsprechenden Vorschläge der Fraktionen bzw. nicht ausschuss-
wirksamen Fraktionsgemeinschaften für die Besetzung des Ältestenrates werden, soweit sie 
noch nicht vorliegen, in der Sitzung zu Protokoll gegeben. Die Möglichkeit der Abberufung und 
Neubesetzung durch den Stadtrat auf Wunsch der entsendenden Fraktion bzw. nicht aus-
schusswirksamen Fraktionsgemeinschaft nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Re-
gelungen bleibt davon unberührt. 
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Anhörung des Bezirksausschusses 
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen 
(vgl. Anlage 1 der BA-Satzung). 
 
 
II. Antrag des Referenten 
 

 1  Die Mitglieder des Ältestenrats werden gemäß der diesem Beschluss beiliegenden An-
lage berufen. 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.  
 

 2  Die stellvertretenden Mitglieder des Ältestenrats werden gemäß der diesem Beschluss 
beiliegenden Anlage berufen. 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses 
 

 3  Die Möglichkeit der Abberufung und Neubesetzung durch den Stadtrat auf Wunsch der 
entsendenden Fraktion bzw. nicht ausschusswirksamen Fraktionsgemeinschaft nach 
Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Regelungen bleibt davon unberührt. 
 

 

 
 

III. Beschluss 
nach Antrag. 
 
 
 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 
 
Der / Die Vorsitzende       Der Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ober-/Bürgermeister/-in      Dominik Krause 
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin      Oberbürgermeister 
 

 
 
 
IV.  Abdruck von I. – III. 

über D-II/V - Stadtratsprotokolle 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 

an das Revisionsamt 

z.K. 
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V.  Wv. Direktorium – HA II/V 

1.   Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

      bestätigt. 

 

2.  an das Büro des Oberbürgermeisters 

     an das Büro 2. Bürgermeisterin 

     an das Büro 3. Bürgermeisterin 

     an das Direktorium – Leitung 

     an das Direktorium – Rechtsabteilung 

     an das Direktorium – GL 

     an das Direktorium – HA I Protokollabteilung 

        

          an das IT-Referat – RIS-Team 

     z.K. und Umsetzung der Änderungen im RIS 
 

 
         
 
 


